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(54) Bezeichnung: Backware

(57) Hauptanspruch: Backware zur Aufnahme von Nah-
rungsmitteln, mit einem Backwarenkörper der eine die Nah-
rungsmittel umschließende hohlraumförmige Innenkontur
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Nahrungsmittel
eine Mischung aus gegrilltem Dönerfleisch, Salatbestandtei-
len und einer Soßenkomposition bilden und der Backwaren-
körper (1) die Nahrungsmittelmischung (4) allseitig vollstän-
dig umschließt.
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Beschreibung

Technisches Umfeld

[0001] Die Erfindung betrifft eine Backware zum Auf-
nahme von Nahrungsmitteln mit einem Backwaren-
körper, der eine die Nahrungsmittel umschließende
hohlraumförmige Innenkontur aufweist.

Stand der Technik

[0002] Backwaren der eingangs geschilderten gat-
tungsgemäßen Art sind aus dem Stand der Technik in
unterschiedlicher Ausgestaltung hinlänglich bekannt.
Die Backwaren dienen dabei vorrangig als Zwischen-
mahlzeiten, die nicht als Tellergerichte eingenommen
werden, sondern aus einer Verkaufsstätte mitgenom-
men und an anderer Stelle verzehrt werden.

[0003] Beispiele für derartige Backwaren sind bei-
spielsweise aus Bäckereien bekannt, in denen seit
Jahrzehnten Produkte wie Berliner, Apfeltaschen und
andere Backwaren mit schokoladigem oder fruchti-
gem Inhalt verkauft werden.

[0004] Darüber hinaus hat sich seit längerem eine
Fastfoodverpflegung etabliert, bei der einseitig geöff-
nete mit einem Hohlraum versehene Teigtaschen mit
verschiedenen fleischlichen Inhalten gefüllt werden.
Bekannt in diesem Zusammenhang sind sogenannte
Hot Dogs sowie Döner- und Gyrosgerichte, die in of-
fene Teigtaschen eingefüllt werden.

[0005] Nachteil derartiger mit Fleischfüllungen ge-
füllter Teigtaschen ist es, dass diese in den Kaufstät-
ten vor Ort befüllt werden müssen, was je nach Quali-
fikation des tätigen Personals Ergebnisse höchst un-
terschiedlicher Güte hervorbringt. Die Güte der ent-
sprechenden Backwaren hängt darüber hinaus we-
sentlich von den verwendeten Zutaten ab, die auf-
grund der Einzelfertigung in den unterschiedlichen
Verkaufsstätten großen Schwankungen unterliegen
können. Lebensmittelrechtliche Vorgaben hinsicht-
lich der Inhaltsstoffe lassen sich auf diese Weise oft-
mals nur mit gesteigertem Sorgfaltsaufwand einhal-
ten und gegebenenfalls durch überwachende Behör-
den kontrollieren.

[0006] Darüber hinaus sind die geschilderten fleisch-
gefüllten Backwaren nach dem Kauf mit erhöhter
Sorgfalt zu transportieren, damit der in den Hohlräu-
men der Backwaren enthaltene Inhalt, insbesondere
wenn diesem Inhalt flüssige Bestandteile zuzurech-
nen sind, nicht aus der Einfüllöffnung entweicht und
gegebenenfalls Kleidung und Hände des Käufers ver-
unreinigt.

Aufgabe der Erfindung

[0007] Ausgehend von den Nachteilen der oben ge-
schilderten aus dem Stand der Technik bekannten
Backwaren besteht die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung darin, eine Backware zu schaffen, welche
einheitlich hohen qualitativen Anforderungen genü-
gen kann, ohne hierfür einen erhöhten Kostenauf-
wand in Kauf nehmen zu müssen, die leicht transpor-
tabel ist und beim Verzehr negative Begleiterschei-
nungen wie Verunreinigung von Kleidung und Hän-
den vermeidet.

Lösung der Aufgabe

[0008] Die geschilderten Aufgaben werden in Zu-
sammenschau für eine Backware mit den gattungs-
bildenden Merkmalen, wie sie im Anspruch 1 of-
fenbart sind, durch die im kennzeichnenden Teil
des Hauptanspruches beschriebene technische Leh-
re gelöst.

[0009] Erfindungswesentlich dabei ist es, dass die
in die Backware implementierten Nahrungsmittel eine
Mischung aus gegrilltem Dönerfleisch, Salatbestand-
teilen und einer Soßenkombination bilden und der
Backwarenkörper diese Nahrungsmittelmischung all-
seitig vollständig umschließt.

[0010] Die geschlossene Umhüllung durch den
Backwarenkörper ermöglicht es, die erfindungsge-
mäße Backware problemlos zu transportieren, ohne
dass die im Inneren des Backwarenkörpers enthalte-
ne Nahrungsmittelkomposition entweichen kann. Die
vollständige Umhüllung ermöglicht somit auch eine
industrielle Fertigung der Backware durch hierfür be-
sonders geeignete maschinelle Einrichtungen, da am
Ende der Fertigung die Backware problemlos ver-
packt und verschickt werden kann. Die industrielle
Vorfertigung ermöglicht bei der Produktion der erfin-
dungsgemäßen Backwaren auch den Einsatz geprüf-
ter und zertifizierter Bestandteile von gleich bleibend
hoher Qualität.

[0011] Hinsichtlich der Herstellkosten ist natürlich ei-
ne maschinelle Fertigung der Backware vorteilhafter
als die Einzelbefüllung bislang üblicher offener Teig-
taschen vor Ort in der einzelnen Verkaufsstation, wo-
bei zusätzlich zu beachten ist, dass die industriel-
le Fertigung hinsichtlich der erforderlichen Hygienie-
standards gravierende Vorteile gegenüber individuel-
len Verkaufsstätten aufweist, was sich allgemein im-
mer wieder bei lebensmittelhygienischen Prüfungen
zeigt.

[0012] Ergänzend zur technischen Lehre für die im
Anspruch 1 beschriebene Backware ergeben sich zu-
sätzliche spezielle Ausgestaltungen des Gegenstan-
des der Erfindung aus den Merkmalen, wie sie in
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den auf den Anspruch 1 rückbezogenen Unteran-
sprüchen beschrieben sind.

[0013] Es hat sich insbesondere als vorteilhaft er-
wiesen, zur leichteren Befüllung des Hohlraumes
des Backwarenkörpers diesen zweischalig mit einer
Oberschale und einer Unterschale zu gestalten, die
im fertigen Zustand der Backware fest miteinander
verbunden sind.

[0014] Alternativ zu der geschilderten Zweiteiligkeit
des Backwarenkörpers kann es auch vorteilhaft sein,
insbesondere bei einer länglichen Ausbildung des
Backwarenkörpers diesen in einem Endbereich mit
einer Befüllöffnung zu versehen, die im Fertigzustand
der Backware mit einem Deckel verschlossen und
fest mit dem übrigen Backwarenkörper verbunden ist.

[0015] Die längliche Gestalt des Backwarenkörpers
ist insbesondere unter Berücksichtigung des Verhält-
nisses der Mischung aus gegrilltem Dönerfleisch, Sa-
latbestandteilen und der Soßenkombination zum um-
gebenden Backwarenkörper vorteilhaft, da das Volu-
menverhältnis von Backwarenkörper zur Nahrungs-
mittelmischung im Bereich von 40 bis 60 % liegen
sollte.

[0016] Die geschmacklichen Eigenschaften der
Nahrungsmittelmischung kommen hierbei besonders
vorteilhaft zur Geltung, gleichzeitig bildet die Back-
warenhülle bei dem geschilderten Volumenverhält-
nis eine ausreichende Stabilität für den problemlosen
Transport der Backware aus.

[0017] Um das geschilderte Volumenverhältnis opti-
mal zu realisieren, hat es sich als zweckmäßig erwie-
sen, wenn die Außenlänge des Backwarenkörpers im
Bereich von 170 bis 180 mm, die Außenbreite des
Backwarenkörpers im Bereich von 60 bis 80 mm und
die Außenhöhe des Backwarenkörpers im Bereich
von 30 bis 50 mm liegt. Insgesamt ergibt sich dann
vorteilhafterweise eine Wanddicke des Backwaren-
körpers im Bereich von 3 bis 6 mm, was für den im
Inneren des Backwarenkörperhohlraumes angeord-
neten Nahrungsmittelbestandteil eine ausreichende
Stabilität gewährleistet, ohne die geschmacklichen
Bestandteile des Backwarenkörpers gegenüber dem
Nahrungsmittelinhalt unnötig in den Vordergrund tre-
ten zu lassen.

Figurenbeschreibung

[0018] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel
der erfindungsgemäßen Backware anhand der bei-
den beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Es
zeigt:

[0019] Fig. 1 einen Schnitt durch die Backware quer
zu seiner Längsrichtung und

[0020] Fig. 2 eine Ansicht der Backware mit zweige-
teiltem Backwarenkörper bei abgenommenem Ober-
teil.

[0021] Wie aus den Zeichnungen ersichtlich ist,
besteht die erfindungsgemäße Backware aus ei-
nem allseitig geschlossenen Backwarenkörper 1 aus
Weizenmehl bzw. Vollkornmehlanteilen mit entspre-
chend weiteren üblichen Zutaten zur Herstellung ei-
ner Backmasse. Der Backwarenkörper 1 besitzt da-
bei im Querschnitt eine vorzugsweise ovale Ausge-
staltung und ist in Längsrichtung gestreckt ausgeführt
und an seinen freien Enden 2 und 3 abgerundet.

[0022] Wie aus den Zeichnungen darüber hinaus
hervorgeht, ist der einer Baguetteform angenäher-
te Backwarenkörper in seiner die Nahrungsmittelmi-
schung 4 umhüllenden Weise von seiner Wandstär-
ke her gleichmäßig ausgebildet, wobei die Wandstär-
kendicke im Bereich von 3 bis 6 mm vorteilhafterwei-
se liegt.

[0023] Wie aus den Zeichnungen ergänzend hervor-
geht, besteht die Nahrungsmittelmischung aus ge-
grilltem Dönerfleisch, Salatbestandteilen und einer
Soßenkombination. Eine derartige Mischung ist na-
türlich aus anderen Bereichen der Nahrungsmittel-
industrie hinlänglich bekannt. Die Besonderheit der
Erfindung besteht nunmehr darin, diese geschilder-
te Nahrungsmittelmischung ´mit einer gänzlich ge-
schlossenen Umhüllung in Form des geschilderten
Backwarenkörpers zu umgeben, wie es bislang nur
von Süßspeisenbackwaren bekannt war. Auf diese
Weise kann die Backware problemlos transportiert
werden.

[0024] Ein weiterer gravierender Vorteil ist die Mög-
lichkeit, durch den problemlosen Transport die er-
findungsgemäße Backware industriell vorfertigen zu
können. Besondere Anforderungen an die Hygie-
ne der Fertigung, guter Qualität der Zutaten sowie
Schnelligkeit der Produktion lassen sich auf diese
Weise wesentlich besser gewährleisten als bei indi-
vidueller Herstellung der bislang üblichen Dönerta-
schen in einer Verkaufsstätte vor Ort.

Bezugszeichenliste

1 Backwarenkörper
2 freies Ende
3 freies Ende
4 Nahrungsmittelmischung

Schutzansprüche

1.     Backware zur Aufnahme von Nahrungsmit-
teln, mit einem Backwarenkörper der eine die Nah-
rungsmittel umschließende hohlraumförmige Innen-
kontur aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Nahrungsmittel eine Mischung aus gegrilltem Dö-
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nerfleisch, Salatbestandteilen und einer Soßenkom-
position bilden und der Backwarenkörper (1) die
Nahrungsmittelmischung (4) allseitig vollständig um-
schließt.

2.   Backware nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Backwarenkörper (1) zweischalig
mit einer Oberschale und einer Unterschalte ausge-
stattet ist.

3.   Backware nach Anspruch 1 oder 2 dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Backwarenkörper (1) läng-
lich ausgebildet ist und an einem freien Ende (2, 3)
eine Befüllöffnung aufweist, die im Fertigzustand der
Backware mit einem Deckel verschlossen ist.

4.     Backware nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass das Volumenver-
hältnis von Backwarenkörper (1) zur Nahrungsmittel-
mischung (4) im Bereich von 40 % bis 60 % liegt.

5.   Backware nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Außenlänge des
Backwarenkörpers (1) im Bereich von 170 bis 180
mm liegt.

6.   Backware nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Außenbreite des
Backwarenkörpers (1) im Bereich von 60 bis 80 mm
liegt.

7.   Backware nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Außenhöhe des
Backwarenkörpers (1) im Bereich von 30 bis 50 mm
liegt.

8.   Backware nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Wanddicke des
Backwarenkörpers (1) im Bereich von 3 bis 6 mm
liegt.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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